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EU-DSGVO

Kapitel 3 - Rechte der betroffenen Person

Artikel 14 - Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben wurden

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der
Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines
Vertreters;

b) zusatzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

c) die Zwecke, flr die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage flr die Verarbeitung;

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

e) gegebenenfalls die Empfanger oder Kategorien von Empfangern der personenbezogenen
Daten;

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen
Empfanger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu Ubermitteln, sowie
das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder
im Falle von Ubermittlungen gemaR Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1
Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die
Maglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfugbar sind.

(2) Zusatzlich zu den Informationen gemaR Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen
Person die folgenden Informationen zur Verfugung, die erforderlich sind, um der betroffenen
Person gegenuber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewahrleisten:

a) die Dauer, fur die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
moglich ist, die Kriterien fur die Festlegung dieser Dauer;

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen Uber die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Loschung oder auf Einschrankung der
Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenubertragbarkeit;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmaligkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berihrt
wird;
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e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehorde;

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus
offentlich zuganglichen Quellen stammen;

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliel8lich Profiling gemaf
Artikel 22 Absatze 1 und 4 und - zumindest in diesen Fallen - aussagekraftige Informationen
uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartigen Verarbeitung fur die betroffene Person.

Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemals den Absatzen 1 und 2

a) unter Berucksichtigung der spezifischen Umstande der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten,
langstens jedoch innerhalb eines Monats,

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet
werden sollen, spatestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfanger beabsichtigt ist, spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten fir einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, flr den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen Uber diesen anderen Zweck
und alle anderen mafRgeblichen Informationen gemaf Absatz 2 zur Verfigung.

Die Absatze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit
a) die betroffene Person bereits tber die Informationen verfugt,

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmoglich erweist oder einen unverhaltnismaBigen
Aufwand erfordern wurde; dies gilt insbesondere fur die Verarbeitung fur im offentlichen
Interesse liegende Archivzwecke, flur wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
oder fur statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen
und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmaoglich macht oder
ernsthaft beeintrachtigt In diesen Fallen ergreift der Verantwortliche geeignete Mallnahmen
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen
Person, einschlieRlich der Bereitstellung dieser Informationen fiir die Offentlichkeit,

¢) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete MaBnahmen zum Schutz der
berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdricklich geregelt ist oder

d) die personenbezogenen Daten gemals dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
dem Berufsgeheimnis, einschliel8lich einer satzungsmaRigen Geheimhaltungspflicht,
unterliegen und daher vertraulich behandelt werden mussen.

Passende Paragraphen des BDSG

§4-

VideolUberwachung 6ffentlich zuganglicher Raume

§ 29 - Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehordliche Befugnisse im Fall von
Geheimhaltungspflichten
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§ 30 - Verbraucherkredite
§ 33 - Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden

Passende Erwagungsgriinde

60 - Informationspflicht
61 - Zeitpunkt der Information
62 - Ausnahmen von der Informationspflicht

« Artikel 13 DSGVO 1 DSGVO-Gesamtliste Artikel 15 DSGVO -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 3/3 https://ds-maximum.de


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph30
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel2/paragraph33
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel2/paragraph33
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr060
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr061
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr062
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel13
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel15

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 3 - Rechte der betroffenen Person
	Artikel 14 - Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





